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DEPARTEMENT FINANZEN UND RESSOURCEN
Kantonales Steueramt

Juristische Personen

Verein / Stiftung Genaue Bezeichnung  

Adresse Strasse / Nr.   

 PLZ / Ort    

Registernummer  

UID-Nummer sofern vorhanden  
 
Dauer des Geschäftsjahres Beginn   Ende    Steuerfall    
 
Liegenschaften ■■ Ja

Antrag auf Gewinnbesteuerung als Juristische Person mit ideellen Zwecken (Art. 66a DBG)  ■■  
 
Rückfragen sind zu richten an Name     Vorname  

(gilt nicht als Vollmacht) Telefon   E-Mail  

Es erfolgen nur Rückfragen per Telefon und E-Mail, aber keine briefliche Korrespondenz.

Eingabefrist: 31. Oktober 2023
Gleichzeitig sind folgende Dokumente einzureichen:
– Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung)

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben bescheinigt:
 

Datum   Unterschrift  

Adressierung für Rücksendung in Fenstercouvert:

Kantonales Steueramt
Juristische Personen
Einreichung Steuererklärung
Postfach
8957 Spreitenbach

1056200101100



 Ertrags- und Vermögensrechnung    CHF 

1.1. Bilanz bzw. Vermögensrechnung 

1.1.1 Eigenkapital bzw. Reinvermögen gemäss Jahresrechnung zu Beginn des Rechnungsjahres    

1.1.2 Eigenkapital bzw. Reinvermögen gemäss Jahresrechnung am Ende des Rechnungsjahres    

1.1.3 Saldo der Vermögensveränderung       

1.1.4 +/- nicht geschäftsmässig begründete Rückstellungen etc.      

1.1.5 +/- nicht geschäftlich begründete Abschreibungen (auf Immobilien, Wertschriften, Sachanlagen)    

1.1.6 Steuerlich massgebende Vermögensveränderung       

1.2. Ermittlung des steuerbaren Erfolges: 
1.2.1 Vereinnahmte Mitgliederbeiträge       

1.3. Verbuchte Aufwendungen und Auslagen (die nicht in Zusammenhang  
mit einer Tätigkeit zur Erzielung von Einkünften stehen)

1.3.1 für ordentliche Vereinsaktivitäten (Entschädigungen, Festkarten, Ausflüge)      

1.3.2 für als Ausgaben verbuchte Sachanlagen (Geräte, Instrumente, Einrichtungen, etc.)     

1.3.3 für sonstige Aufwendungen, die nicht der Erzielung von Einkünften dienen      

1.3.4 Total Aufwendungen       

1.4. Saldo aus Mitgliederbeiträgen abzüglich Aufwendungen (Ziffer 1.2.1 minus Ziffer 1.3.4)    

1.5. Übertrag des positiven Saldos (aus Ziffer 1.4. bis maximal Ziffer 1.1.6)      

1.6. Steuerlich massgebendes Jahresergebnis       

1.7. Verlustverrechnung

 N-7 2015 Verlust + / Gewinn -      

 N-6 2016 Verlust + / Gewinn -      

 N-5 2017 Verlust + / Gewinn -      

 N-4 2018 Verlust + / Gewinn -      

 N-3 2019 Verlust + / Gewinn -      

 N-2 2020 Verlust + / Gewinn -      

 N-1 2021 Verlust + / Gewinn -      

 Total Verlustverrechnung       

1.8. Steuerlich massgebendes Ergebnis (vor Freibetrag Kanton Fr. 20’000 und Freigrenze Bund Fr. 5’000)   

1.9. Zu besteuernder Gewinn Kanton (nach Freibetrag Fr. 20’000)      

1.10. Zu besteuernder Gewinn Bund (nach Freigrenze Fr. 5’000)      

1.10.1 Satzbestimmender Gewinn       

1.11. Steuerbares Eigenkapital    

1.11.1 Ausgewiesenes Kapital bzw. Reinvermögen gemäss Jahresrechnung      

1.11.2 Buchwert der Immobilien        

 Steuerwert der Immobilien       

 +/- Differenz zwischen Buchwert und Steuerwert von Immobilien      

1.11.3 + nicht geschäftsmässig begründete Rückstellungen       

1.11.4 +/- Übriges       

1.12. Kantonal massgebendes Reinvermögen (vor Abzug des Freibetrages von Fr. 50’000)    

1.13. Zu besteuerndes Reinvermögen Kanton (nach Abzug des Freibetrages von Fr. 50’000)    
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